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 Interessenlage 

Arbeitgeber Arbeitnehmer 

-Organisation 
 
-Flexibilität 
 
-Kosten 

- Arbeitsplatzsicherheit 
 
- gute Arbeitsbedingungen 
 
- angemessenes Entgelt 

Gesetzgeber: Flexicurity 
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Die verschiedenen Rechtsgebiete 

Deutsches Arbeitsrecht 

Nationaler Arbeitnehmerbegriff „Autonomer“ Arbeitnehmerbegriff der EU 

Folge-Recht 

Sozialversicherungsrecht Steuerrecht 
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Arbeitnehmer und Selbständige 

BAG 
 

ontologische Begriffsbildung 
 

beschreibend, nicht teleologisch 

methodisch korrekter  
Arbeitnehmerbegriff: 

 
teleologisch,  

Schutzzweck des Arbeitsrechts 

Persönliche Abhängigkeit 

Eingliederung Weisungsbindung 

Leitgedanke: Weisungsbindung 

unternehmerische 
Weisungsbindung 

unternehmerische 
 Eingliederung 

Leitgedanke: Keine  
unternehmerischen Entscheidungen 

 auf eigene Rechnung 
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Arbeitsvertrag 

selbständig oder 
abhängig 

selbständig oder 
abhängig 

Dienstvertrag Werkvertrag 

h. M.: Dienstleistung oder Erfolg 
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Echter Werkvertrag, Einmann-
Unternehmen 

 

Werkunternehmer 

- Selbständigkeit 
 

- abgrenzbares Werk 

Besteller 
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Abgrenzungskriterien Werkvertrag / Arbeitsvertrag 

Abgrenzung betr. Arbeit- 
nehmer oder Selbständige 

Abgrenzung betr. Dienst- 
vertrag / Werkvertrag 

- keine unternehmerische  
Weisungsbindung 
 
- keine unternehmerische  
Eingliederung 

 
 
 für Werkvertrag sprechende Merkmale 
 und Indizien: 
- Werk 
- abgrenzbar 
- nur arbeitstechnische Weisungen 
- typischerweise Rahmenvertrag, 
  keine Einzelleistung 
- Haftungsrisiko des Werkunter- 
  nehmers 
- typischerweise keine Inanspruch- 
  nahme von Personal und Material 
  des Bestellers 
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Werkvertrag und Subunternehmer 

 

Werkunternehmer Besteller 

Subunternehmer 
(Dienstnehmer oder 
 Werkunternehmer) 



Prof. em. Dr. Rolf Wank, Ruhr-

Universität Bochum 9 

 

Beschäftigung von Arbeitnehmern 

Arbeitsvertrag 
 

volle Arbeitgeber- 
stellung  

des Arbeitgebers 

Leiharbeitsvertrag 
 

gespaltene Arbeit- 
geberstellung  

Verleiher / Entleiher 
 

Rechtsfolge der 
 fehlenden Verleih- 
erlaubnis: Arbeit- 
nehmer des Ent- 
leihers, § 10 AÜG 

Arbeitsvermittlung, 
Schein-Werkvertrag 

 
keinerlei Arbeitgeber- 
funktion des „Werk- 

unternehmers“ 
 

Rechtsfolge: Arbeit- 
nehmer des Drittunter- 

nehmers 


